
 

 

Sonstige Informationen 
 

Parksituation bei kirchlichen Veranstal-
tungen in Vorderthiersee 

 
Bei einer Beerdigung im September dieses Jahres wollte 
die Polizei auf Grund einer anonymen Anzeige die Be-
sitzer der Fahrzeuge, die auf der Landesstraße parkten, 
abstrafen. Dies konnte durch Intervention des Bürger-
meisters abgewendet werden und es wurde seitens der 
Exekutive eine pauschale Abmahnung erteilt. Allerdings 
wurde deutlich gemacht, dass im Wiederholungsfall mit 
Strafen gerechnet werden muss.  
 
Die Gemeinde Thiersee hat (in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Behörden) eine Lösung für die Parksi-
tuation bei kirchlichen Veranstaltungen erarbeitet. 
Nach diesem Vorfall wurden konstruktive Gespräche 
mit Vertretern des Baubezirksamtes Kufstein, der Poli-
zeiinspektion Kufstein und der Bezirkshauptmannschaft 
Kufstein geführt. Um zukünftig eine reibungslose Ab-
wicklung bei kirchlichen Anlässen mit erhöhtem Park-
platzbedarf zu gewährleisten, hat die Gemeinde Thier-
see nun klare Regelungen festgelegt:  
 
kostenlose Parkmöglichkeiten  
Während kirchlicher Anlässe stehen den BesucherIn-
nen folgende Parkplätze kostenlos zur Verfügung:  
 Parkplätze beim Sportplatz  
 Parkstreifen Richtung Seebauern  
 Tiefgarage beim Bildungszentrum  
 Parkstreifen Richtung "Schulhäusl"  
 Parkplätze beim ehemaligen "Laterndl" (freundli-

cherweise von Maria und Josef Juffinger kostenlos 
bereitgestellt)  

 Strecke vom „Laterndl“ bis zur "alten Volksschule" 
(nur rechtsseitig in Richtung Pfarrkirche)  

 Parkplätze beim Bauhof (unter Berücksichtigung 
der Zufahrt für Gemeindefahrzeuge)  

 
Zusätzlich stehen die Parkplätze beim Kirchenwirt und 
der gemeindeeigene Parkplatz vor der Wohnanlage 
Kirchdorf 39 zur Verfügung.  
 
Appell an die BesucherInnen 
Die Gemeinde Thiersee appelliert an alle BesucherIn-
nen, die ausgewiesenen Parkflächen zu nutzen und 
das Parken entlang der Landesstraße zu vermeiden. 
Bei Zuwiderhandlung muss mit Strafen durch die Poli-
zeiinspektion Kufstein gerechnet werden.  
 
Mit diesen Maßnahmen wird einerseits die Sicherheit 
aller VerkehrsteilnehmerInnen gewährleistet, ande-
rerseits auch den BesucherInnen der Pfarrkirche eine 
komfortable Parksituation bei kirchlichen Veranstal-
tungen geboten.  
 
Die Gemeinde Thiersee bedankt sich bei allen Beteilig-
ten für ihre Kooperation und das Verständnis.  
 
 

Stellenausschreibung 
eine Information der Volkshilfe Tirol 

 
Möchtest Du auch täglich Kinder lachen hören? Große 
und kleine Menschen sind unsere Mission. Dafür geben 
wir unser Bestes. Wir sind ein modernes soziales 
Dienstleistungsunternehmen mit den Bereichen Kinder 
und Familie, Arbeit und Beschäftigung sowie mobile 
Pflege und Betreuung. Unsere Organisation mit Haupt-
sitz in Innsbruck beschäftigt rund 270 Mitarbeiter:in-
nen, die in unseren vielfältigen Einrichtungen und Pro-
jekten quer durch Tirol tätig sind. 
 
Bist Du bereit, Teil unseres Teams im Hort in 6335 
Thiersee zu werden? 
 

  
 

 

 
 
HERAUSGEBER 
 

Gemeindeamt Thiersee 
Vorderthiersee 44 
6335 Thiersee 
+43 5376 5231 
gemeinde@thiersee.gv.at 

 
 
 
 

Sprechstunden des Bürgermeisters: 
Montag und Mittwoch 07:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr 

Freitag nach Terminvereinbarung 
(Um generelle Terminvereinbarung wird gebeten!) 

 
 

PARTEIENVERKEHR 
 

Montag 
07:00 – 12:00 Uhr 
13:00 – 17:00 Uhr 

 

Dienstag bis Freitag 
07:00 – 12:00 Uhr 

Ausgabe 12/2024 vom 10.12.2024 
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Leitende Hortpädagog:in (w/m/d) 
(Teilzeit: 20 - 25 Wochenstunden, nachmittags) 
 
Gehalt: Ganzjahresstelle, Pädagog:in: Mindestgehalt 
Brutto bei 25 Wh. € 2.024,91 (netto € 1.613,17 SWÖ-KV 
2025 -VG 7) zzgl. Leitungszulage. 
 
 

Nachbarschaftshilfe Gemeinde Thiersee 
 
Die Nachbarschaftshilfe in Thiersee wurde im Jahr 2012 
durch Frau Berger Waltraud (ehemalige Geschäftsfüh-
rerin Sozial- und Gesundheitssprengel) gegründet und 
seit diesem Zeitpunkt von Hubert Petter geleitet. 
 
Mit 01.01.2025 wird die Koordination der Nachbar-
schaftshilfe von Petter Hubert an Bethin Anja überge-
ben. 
 
Die Gemeinde Thiersee bedankt sich auf diesem Wege 
recht herzlich bei Hubert für seine jahrelange ehren-
amtliche Tätigkeit bei der Nachbarschaftshilfe. Er hat 
diese Aufgabe immer mit sehr viel Engagement durch-
geführt. Auch in Zukunft wird er das Team der Nachbar-
schaftshilfe unterstützen. Beim Team „Essen auf Rä-
dern“ ist Hubert Gründungsmitglied und war 14 Jahre 
als Ehrenamtlicher Fahrer tätig, wofür auch ein großer 
Dank ausgesprochen wird. Als Ersatzfahrer bei „Essen 
auf Rädern“ steht Hubert nach wie vor zur Verfügung. 
 
Vielen Dank an Frau Bethin Anja, dass sie die Koordina-
tion der Nachbarschaftshilfe übernimmt. Die Gemeinde 
Thiersee wünscht Anja viel Erfolg bei dieser ehrenamt-
lichen Tätigkeit. 
 
Sollte jemand kurzzeitige Hilfe/ Unterstützung benöti-
gen, wird um Kontaktaufnahme mit Frau Bethin Anja 
unter Tel.: 0676/7702 550 ersucht. 
 
 

mobile Bäckerei Albert-Link-Hütte 
Einstellung des Betriebes in Thiersee 

 
Dem mobilen Bäcker der Albert-Link-Hütte wird sei-
tens Gemeinde Thiersee der Parkplatz nicht mehr zur 
Verfügung gestellt. 
 
Der fahrende Bäcker, der keine Kommunalsteuer in der 
Gemeinde entrichtet, war bis vor kurzem an drei Tagen 
pro Woche im Ort. Im Gegensatz dazu, hat „Florians Bä-
ckerei“ (ehem. Bäckerei Brunner) sein Geschäft an sie-
ben Tagen die Woche geöffnet, was eine umfassendere 

Versorgung der Bevölkerung bedeutet. Zudem profi-
tiert die Gemeinde Thiersee durch den dauerhaften Be-
trieb von Steuereinnahmen. 
 
Dem mobilen Bäcker wurde vor geraumer Zeit die Mög-
lichkeit angeboten, die bestehende Bäckerei Brunner zu 
übernehmen. Dieses Angebot wurde von den Betrei-
bern der Albert-Link-Hütte jedoch abgelehnt. 
 
Die Gemeinde Thiersee bedankt sich für das Engage-
ment der Albert-Link-Hütte als mobiler Versorger im 
Ort und wünscht für die Zukunft alles Gute. 
 
 

Verletzung der Hundehalterpflichten 
 
Im Ortsteil Landl sorgen aktuell freilaufende Hunde für 
Beunruhigung unter Schulkindern. Die Kinder, die täg-
lich zu Fuß zur Schule gehen, fühlen sich auf ihrem 
Heimweg zunehmend durch frei herumlaufende Hunde 
bedroht. 
 
Es werden daher das „Halten von Tieren“ und die „be-
sonderen Pflichten für das Halten und Führen von Hun-
den“ (siehe § 6 und 6a Tiroler Landespolizeigesetz) so-
wie die Hundehalterverordnung der Gemeinde Thier-
see in Erinnerung gerufen. 
 
Die Gemeinde Thiersee appelliert an alle Hundebesitze-
rInnen im Ort Thiersee, ihre Verantwortung ernst zu 
nehmen und die Gesetze und Verordnungen zu befol-
gen. Zuwiderhandlungen können mit Verwaltungsstra-
fen geahndet werden. 
 
 

Langlaufen Bayrischzell 
Saisonkartenverkauf im Gemeindeamt Thiersee 

 
Die Saisonkarte für die Langlaufloipen in Bayrischzell ist 
beim Gemeindeamt Thiersee (Büro Bürgerservice) wie-
der erhältlich. 
 
 

Abfallentsorgung während der Feiertage 
diverse Informationen 

 

Restmüll: 
FR, 20.12.2024 Vorderthiersee, Mitterland 
SA, 28.12.2024 Hinterthiersee, Schmiedtal, Landl 
FR, 03.01.2025 Vorderthiersee, Mitterland 
DI, 07.01.2025 Hinterthiersee, Schmiedtal, Landl 

(siehe auch Müllkalender) 
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Bioabfall: 

DI, 17.12.2024 ganz Thiersee 
DI, 31.12.2024 ganz Thiersee 
DI, 07.01.2024 ganz Thiersee 

(siehe auch Müllkalender) 
 
 
Öffnungszeiten Wertstoffsammelzentrum Krückl: 
 

FR, 20.12.2024 geöffnet (13-17 Uhr) 
SA, 21.12.2024 geöffnet (8-12 Uhr) 
DI, 24.12.2024 
(Heiliger Abend) 

geschlossen 

FR, 27.12.2024 geöffnet (10-17 Uhr) 
SA, 28.12.2024 geöffnet (8-12 Uhr) 
DI, 31.12.2024 geschlossen 
FR, 03.01.2025 geöffnet (10-17 Uhr) 
SA, 04.01.2025 geöffnet (8-12 Uhr) 

 
Christbaumentsorgung: 
Die Christbäume können beim Wertstoffsammelzent-
rum (Boxen für Strauchschnitt) kostenlos abgegeben 
werden. 
 
 

Abfallentsorgung im Jahr 2025 
Müllabfuhr 

 
Mit Beginn des neuen Jahres wird der Abholrhythmus 
für den Restmüll geändert.  
 
Ab diesem Zeitpunkt wird der Restmüll grundsätzlich 
montags abgeholt (bisher freitags). Für den Biomüll 
bleibt der gewohnte Abholtermin (dienstags) bestehen. 
 
Der aktuelle Müllkalender 2025 liegt dieser Ausgabe 
der Gemeindeinfo bei. 
 
 

Stellenangebote 

 
Anker KFZ Thiersee (Marbling 7) sucht ab sofort: 
 KFZ-Techniker Lehrling (Vollzeit) 
 KFZ-Karosseriebautechniker/Lackierer (Meis-

ter/Geselle mit Berufserfahrung in Vollzeit) 
 
Kontaktaufnahme unter: 
E-Mail: info@anker-kfz.at 

Fundsachen 
 

Fund- 
datum 

Fundgegen-
stand Fundort 

09.11.2024 1 Halstuch (Schal) Tagespflege Thiersee 

10.11.2024 
1 Paar Hand-
schuhe 

Raiffeisenbank Thiersee 

18.11.2024 1 Geldbörse Pavillon Vorderthiersee 

20.11.2024 
1 Schmuckan- 
hänger 

Metzgerhaus „Pfluger“ 

 
 
 

Aus dem Gemeinderat 
 
Festsetzung von Steuern und Abgaben ab dem 
kommenden Haushaltsjahr 2025 (Änderungen, 
Anpassungen): 
 
Der Gemeinderat von Thiersee hat die Steuern- und 
Abgabensätze mit Wirksamkeit ab 01.01.2025 be-
schlossen (Änderungen, Anpassungen). 
 
Es geht dabei um folgende Bereiche: 
 Gebühren für die ABA (Fäkalabwässer und Nieder-

schlagswässer) 
 Gebühren für die WVA 
 Gebühren für die Abfallbeseitigung 
 Gebühren für die Hundesteuer 
 Erschließungsbeitrag 
 Gebühren für die Friedhöfe und Leichenkapellen 
 

Bei der Festsetzung der Steuern und Abgaben handelt 
es sich im Wesentlichen um die indexmäßige Wertan-
passung. 
Die vom Gemeinderat ab 01.01.2025 neu festgelegten 
Steuern, Abgaben und Entgelte sind auf der Amtstafel, 
der Gemeindehomepage sowie in der Gem2Go-App er-
sichtlich. 

 
 

Erlassung von Verordnungen über die Parkabgabe 
aufgrund des § 2 Abs. 1 Tiroler Parkabgabegeset-
zes 2006, LGBl. Nr. 59/2020 - Beschlussfassung 
 
Im Gemeindegebiet von Thiersee stehen mehrere Park-
plätze zur Verfügung, die von der Gemeinde einer Park-
raumbewirtschaftung unterzogen werden. 
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Ursprünglich wurde hierzu eine Verordnung über die 
Parkabgabe gemäß § 2 Abs. 1 des Tiroler Parkabgabe-
gesetzes 2006 erlassen. Aufgrund der individuellen Be-
sonderheiten jedes Parkplatzes, die eine einheitliche 
Regelung unübersichtlich machen, hat man sich ent-
schieden, für jeden Parkplatz eine eigene Verordnung 
über die Parkabgabe gemäß § 2 Abs. 1 des Tiroler 
Parkabgabegesetzes 2006, LGBl. Nr. 59/2020, zu erlas-
sen. 
 
In den verschiedenen Gemeindegremien wurde inten-
siv über die Änderung der Parkgebühren diskutiert. Da-
bei standen insbesondere die häufigen Anfragen aus 
der Bevölkerung nach Stundentarifen im Fokus. 
 
Angesichts der Tatsache, dass die Tagegebühr letztma-
lig im Jänner 2020 auf EUR 3,00 festgelegt wurde, hat 
sich der Gemeinderat zu folgender Anpassung auf 
sämtlichen der Parkraumbewirtschaftung unterliegen-
den Parkplätze entschlossen: 
 
Gebühr für max. 3 Stunden EUR 3,00 (inkl. 20 % USt) 
Gebühr pro Tag EUR 5,00 (inkl. 20 % USt) 
 
Die Einnahmen dienen nicht nur der Errichtung und Er-
haltung von Parkplätzen, sondern finanzieren auch viel-
fältige öffentliche Leistungen der Gemeinde Thiersee. 
Darunter fallen u.a. die Instandhaltung öffentlicher 
Wege inklusive Winterdienst, die Pflege und Wartung 
von Kinderspielplätzen, die Abfallentsorgung (sowohl 
um den Thiersee, als auch im restlichen Gemeindege-
biet von Thiersee), der Betrieb der öffentlichen WC-An-
lagen, Hunde-WC-Anlagen udgl.).  
 
Zudem wird mitgeteilt, dass die Jahresparkkarte für Ein-
heimische von den Preisanpassungen unberührt sind. 
Sie kann weiterhin zum unveränderten Preis von 
EUR 33,00 im Gemeindeamt Thiersee erworben wer-
den. Zusätzlich wurden bei nachfolgenden Parkplätzen 
Besonderheiten beschlossen: 
 
Parkplatz Passionsspielhaus 
Für die Dauer von Veranstaltungen im Passionsspiel-
haus sind keine Parkgebühren zu entrichten. 
 
Parkplatz Sportplatz und Bildungszentrum Vordert-
hiersee 
Während kirchlicher Anlässe (Gottesdienst, Beerdigun-
gen) sind keine Parkgebühren zu entrichten. 
 

Öffentlicher Parkplatz Dorfzentrum Hinterthiersee 
Während kirchlicher Anlässe (Gottesdienst, Beerdigun-
gen) sind keine Parkgebühren zu entrichten. 
 
 

Richtlinien über die Förderung von Betrieben - Be-
schlussfassung 
 
Der Gemeinderat von Thiersee hat die Richtlinien über 
die Förderung von Betrieben in seiner letzten Sitzung 
wie folgt beschlossen: 
 
 

§ 1 
Grundlagen der Förderung 

 Die Zuschüsse werden auf Ansuchen des Förde-
rungswerbers durch Beschluss des Gemeinderates 
gewährt. 

 Es besteht kein Rechtsanspruch auf diese Förder-
maßnahmen. 

 Die Gemeinde behält sich das Recht vor, zu Unrecht 
empfangene Zuschüsse teilweise oder vollständig 
zurückzufordern. 

 

§ 2 
Zuschüsse für Betriebsneugründungen  

in der Gemeinde Thiersee 
Die Gemeinde Thiersee bietet eine Förderung für Be-
triebsneugründungen an, um die lokale Wirtschaft zu 
unterstützen. Diese Förderung wird in Form von Zu-
schüssen gewährt und unterliegt besonderen Bedin-
gungen und Verfahren. 
 
Antragstellung: 
 Der Antrag muss spätestens 12 Monate nach der 

Betriebsneugründung eingereicht werden. 
 Im Antrag müssen die Art der Betriebsneugründung 

und der Zeitpunkt der Betriebsneugründung ange-
geben werden. 

 
Berechnung und Gewährung des Zuschusses: 
 Der Berechnungszeitraum erstreckt sich über zwei 

aufeinanderfolgende 12-Monats-Perioden, begin-
nend mit dem Datum der Betriebsneugründung. 

 Für jeden dieser Zeiträume kann der Gemeinderat 
einen gesonderten Zuschuss gewähren. 

 Die maximale Förderhöhe beträgt 50 % der in dem 
jeweiligen Zeitraum entrichteten Kommunalsteuer. 

 
Entscheidungsprozess und Auszahlung: 
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 Die Entscheidung über Gewährung und Höhe des 

Zuschusses liegt beim Gemeinderat. 
 Für jeden Durchrechnungszeitraum erfolgt ein ge-

sonderter Beschluss. 
 Die Auszahlung erfolgt frühestens 24 Monate nach 

Eingang des Förderansuchens. 
 
Antragsberechtigte und Ausschlüsse: 
 Sowohl Pachtbetriebe als auch Eigenbetriebe kön-

nen einen Förderantrag stellen. 
 Nicht förderfähig sind Betriebsumsiedelungen oder 

Ummeldungen von Mitarbeitern in Betrieben im 
Unternehmensverbund oder verbundenen Unter-
nehmen. 

 
Diese Förderung zielt darauf ab, „echte“ Neugründun-
gen in der Gemeinde Thiersee zu unterstützen und so-
mit die lokale Wirtschaftsentwicklung zu fördern. 

 
 

§ 3 
Förderung für Lehrlingsausbildung  

in der Gemeinde Thiersee 
 
Die Gemeinde Thiersee bietet eine Förderung für Be-
triebe, die Lehrlinge ausbilden. Diese richtet sich ge-
zielt darauf aus, die Lehrlingsausbildung zu unterstüt-
zen und Anreize für Unternehmen zu schaffen, in die 
Ausbildung junger Fachkräfte zu investieren. 
Das Ansuchen der einheimischen Betriebe ist bis 
31.03. des jeweiligen Folgejahres bei der Gemeinde 
Thiersee einzureichen und hat folgende Informationen 
zu enthalten. 
 
Bruttolohnsumme ohne 
Lehrlingsentschädigungen 

darauf entfallende Kom-
munalsteuer 

Bruttolohnsumme Lehr-
lingsentschädigungen 

darauf entfallende Kom-
munalsteuer 

 
Die Ansuchen auf Gewährung eines Zuschusses bezüg-
lich Kommunalsteuer für Lehrlinge sind bis spätestens 
30.04. des jeweiligen Folgejahres dem Gemeinderat 
zur Beschlussfassung vorzulegen.  
 

§ 4 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit dem nach Ablauf der Kund-
machungsfrist folgenden Tag in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die bisherige Verordnung idgF außer Kraft. 
 
 

STI Embachwies – Freigabe des Gemeindebeitra-
ges zur Auszahlung 
 
Die STI Embachwies hat bei der Gemeinde Thiersee im 
Zuge der Straßensanierung durch das Land Tirol (Sach-
gebiet Ländlicher Raum) um Auszahlung eines Gemein-
debeitrages angesucht. 
 
Der Gemeinderat hat die Auszahlung eines Gemeinde-
beitrages in Höhe von EUR 5.977,96 an die STI Embach-
wies beschlossen. 
 
 

Schneeberglifte Thiersee GmbH– Freigabe des Ge-
meindebeitrages zur Auszahlung 
 
Die Schneeberglifte Thiersee GmbH hat bei der Ge-
meinde Thiersee um Auszahlung eines Gemeindebei-
trages angesucht. 
 
Im Budget 2024 ist hiefür ein Gemeindebeitrag in 
Höhe von EUR 200.000,00 veranschlagt. 
 
Der Gemeinderat hat die Auszahlung eines Gemeinde-
beitrages in Höhe von EUR 200.000,00 an die Schnee-
berglifte Thiersee GmbH beschlossen. 
 
 

Raumordnungsangelegenheit „Lamprecht Stefan, 
Ascherdorf 12“ 
 
Herr Lamprecht Stefan plant auf seinem Hof (Gst.-Nr. 
1820/2) eine touristische und gewerbliche Vermie-
tung. Dafür sind entsprechende Umbaumaßnahmen 
im Wohntrakt des Hofes notwendig. 
 

a) Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes 
im Bereich der Gst.-Nr. 1820/2 – Auflage zur öf-
fentlichen Einsichtnahme und Beschlussfassung 

 

Um die touristische und gewerbliche Vermietung um-
setzen zu können, ist folgende Ausweisung im örtli-
chen Raumordnungskonzept erforderlich: 
 
Ausweisung einer neuen Sondernutzung Hofstelle mit 
Austraghaus und gewerblicher Vermietung mit höchs-
tens 20 Gästebetten, Raumstempel S 12, Zeitzone z1 
und Dichtezone D4. 
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Der Gemeinderat von Thiersee hat den Verordnungs-
text gemäß § 4 Abs. 2 TROG 2022 im derzeit gültigen 
örtlichen Raumordnungskonzept der Gemeinde Thier-
see wie folgt beschlossen: 
 
Für die Siedlungsentwicklungsflächen gelten folgende 
Dichtefestlegungen: 
Für das gesamte Ortsgebiet gilt, mit Ausnahme von Be-
reichen der Dichtezone D4, eine Mindestnutzflächen-
dichte von 0,25 als Vorgabe für einen sparsamen Um-
gang, und eine maximale Nutzflächendichte von 0,55 
als Prävention für eine zu dichte Verbauung der Bau-
landreserve. In Ausnahmefällen ist durch die entspre-
chenden Festlegungen im Bebauungsplan eine Über-
schreitung der maximalen Nutzflächendichte für zuläs-
sig zu erklären. 
 
D1 entspricht Nutzflächendichte >0,25 – 0,40: 
Einfamilienhäuser mit Nebengebäuden und Garage 
 
D2 entspricht Nutzflächendichte >0,40 – 0,55: Zweifa-
milien- und Reihenhäuser 
 
D3 entspricht Nutzflächendichte >0,55 – 0,70: Die Dich-
tezone 3 ist in ländlichen Gebieten nur in Ausnahmefäl-
len zu verordnen 
 
D4 Aufgrund der differenzierten Lage im Siedlungsge-
biet ist eine Einzelfallprüfung hinsichtlich der Bau-
dichte, der Bauhöhen und der Gliederung der baulichen 
Strukturen erforderlich; die Einbindung in die umge-
bende Baustruktur und das Orts- und Landschaftsbild 
muss möglich sein; eine bodensparende Bebauung ist 
umzusetzen; 
 
 

b) Änderung der Flächenwidmung auf Gst.-Nr. 
1820/2 – Auflage zur öffentlichen Einsichtnahme 
und Beschlussfassung 

 
Der Gemeinderat hat gemäß § 68 Abs. 3 Tiroler Raum-
ordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, idgF, 
beschlossen, den vom Planer AB Filzer.Freudenschuß 
ausgearbeiteten Entwurf vom 16.10.2024, mit der Pla-
nungsnr. 527-2023-00004, über die Änderung des Flä-
chenwidmungsplanes der Gemeinde Thiersee im Be-
reich 1820/2 durch 4 Wochen hindurch zur öffentli-
chen Einsichtnahme aufzulegen. 
 

Gleichzeitig wurde gemäß § 68 Abs. 4 lit. d TROG 2022 
der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 
Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn inner-
halb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stel-
lungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten 
Person oder Stelle abgegeben wird. 
 

Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 

Inzwischen vom Amt der Tiroler Landesregierung 
aufsichtsbehördlich genehmigte Fälle: 
 

Änderung des Flächenwidmungsplanes: 
 Mairhofer Josef – Gst.-Nr. 1998/1 (gemäß GR-Be-

schluss vom 30.09.2024) 
 Scharf OG – Gst.-Nr. 256/8 (gemäß GR-Beschluss 

vom 30.09.2024) 
 
Verordnungsprüfung 
 30 km/h Zonenbeschränkung auf der Gemein-

destraße „Kirchweg“ (Steiner bis Kirchenwirt) – ge-
mäß GR-Beschluss vom 29.07.2024 

 
Terminankündigung: 

 

Gemeinderatssitzung 
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet vo-
raussichtlich am Freitag, 27.12.2024 um 18.30 Uhr 
statt. Die Kundmachung dieser Sitzung erfolgt zeitnah 
über die Homepage, die Gem2Go-App und die An-
schlagtafeln der Gemeinde Thiersee. 

 


